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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der 

 

DATAGROUP SE, Pliezhausen 

 

International Security Identification Number (ISIN):  

DE000A0JC8S7 

 

Wertpapierkennnummer (WKN):  

A0JC8S 
 

 

 

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur  

 

ordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, 22. März 2017, 

um 11.00 Uhr 

 

am Firmensitz der Gesellschaft in der Wilhelm-Schickard-Straße 7, 72124 Pliezhausen. 
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Tagesordnung der Hauptversammlung 

 

Die von der Hauptversammlung am 17. März 2016 beschlossene Umwandlung der DATAGROUP AG in eine 

Europäische Gesellschaft (SE) ist mit der Eintragung in das zuständige Handelsregister am 16. November 2016 wirksam 

geworden. Die bislang für die DATAGROUP AG maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktiengesetzes und des 

Handelsgesetzbuchs, finden gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 

2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich nicht aus spezielleren 

Vorschriften der SE-Verordnung oder des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) etwas anderes ergibt. 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 nebst Bericht des 

Aufsichtsrats  

 

 Hinweis: Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der DATAGROUP SE, Wilhelm-Schickard-

Straße 7, 72124 Pliezhausen und im Internet unter http://www.datagroup.de > Investor Relations > 

Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und 

kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der 

Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zum 

Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss 

bereits gebilligt hat. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 01.10.2015 

bis 30.09.2016 

 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Der im Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 

erzielte Bilanzgewinn von EUR 5.993.363,94 wird wie folgt verwendet: 

 

 Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30  

je dividendenberechtigter Stückaktie  

für 7.572.459 Stückaktien somit insgesamt EUR 2.271.737,70 

 

 Gewinnvortrag des verbleibenden Gewinns  

auf neue Rechnung EUR 3.721.626,24 

 

Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Der vorstehende 

Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der 

Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 17.541 eigenen 

Aktien. Sollte sich die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien bis zum Zeitpunkt der 

Hauptversammlung verändern, wird bei unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter Aktie ein 

entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. 

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der DATAGROUP AG für das 

Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands der DATAGROUP AG für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  
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4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der DATAGROUP AG für 

das Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats der DATAGROUP AG für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.  

 

 

5. Neuwahlen des Aufsichtsrates 

 

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. März 2017 haben die per Satzung und gerichtlichen 

Beschluss bestellten Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der DATAGROUP SE ihr Mandat niedergelegt, um zeitnah 

nach der Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft eine Neuwahl und Bestätigung durch die erste 

ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE zu ermöglichen. Es ist deshalb eine Neuwahl des 

Aufsichtsrats erforderlich. 

 

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß (i) Art 40 Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. 

Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gemeinschaft (SE) (SEVO), (ii) § 17 SE-Auführungsgesetz (SEAG), 

(iii) § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), (iv) § 9 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer und 

§ 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die ohne Bindung an Wahlvorschläge von der 

Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen: 

 

Herrn Heinz Hilgert 

Geschäftsführer TransVise GmbH 

Frankfurt am Main 

 

Herrn Dr. Helmut Mahler 

Geschäftsführender Gesellschafter Code White GmbH 

Stuttgart 

 

Frau Dr. Carola Wittig 

Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart  

Stuttgart 

 

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht 

mitgerechnet. Die Wahl erfolgt damit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2020/2021 beschließt.  

 

Es ist beabsichtigt, die Wahl der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. 

 

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, im Fall der Wahl der vorgeschlagenen Personen Herrn Hilgert zu seinem Vorsitzenden 

zu wählen. 

 

Nähere Angaben zum Werdegang der vorgeschlagenen Personen sind auf der Internetseite der DATAGROUP SE 

www.datagroup.de im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung abrufbar. 

 

 

6. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats der DATAGROUP SE  

 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats kann gemäß § 113 Abs. 1 AktG eine Vergütung für ihre Tätigkeit gewährt werden. 

Die nachfolgende Vergütungsregelung gilt nicht für den ersten Aufsichtsrat der DATAGROUP SE und den Zeitraum 

vor dieser Hauptversammlung, sondern erst für den im Rahmen dieser Hauptversammlung bestellten Aufsichtsrat.  
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 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: 

 

 Für seine jeweilige Tätigkeit erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine jährliche Vergütung von EUR 20.000,00, der 

Aufsichtsratsvorsitzende statt dessen eine jährliche Vergütung von EUR 28.000,00, jeweils zuzüglich eventueller 

Umsatzsteuer.  

 

 Ferner erhalten jedes Aufsichtsratsmitglied, der Aufsichtsratsvorsitzende und der stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende für jede Präsenzsitzung des Aufsichtsrats, an der sie teilgenommen haben, ein 

Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00 zuzüglich eventueller Umsatzsteuer. Die telefonische Teilnahme an 

Sitzungen wird nicht mit einem Sitzungsgeld vergütet. 

 

 Die Vergütung wird am Ende eines jeden Geschäftsjahres ausgezahlt. Sofern im Verlauf des Geschäftsjahres 

ein Aufsichtsratsmitglied den Status eines Aufsichtsratsmitglieds erlangt hat, aus dem Aufsichtsrat 

ausgeschieden ist oder sich sein Status in einer die Vergütung beeinflussenden Weise verändert hat, fällt die 

Vergütung nach dem ersten Spiegelstrich nur zeitanteilig an.  

 
  

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zu einem Segmentwechsel in den regulierten Markt 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, 

einen Segmentwechsel vom Freiverkehr in den regulierten Markt, entweder in den allgemeinen Bereich des General 

Standard oder auch in den Teilbereich des Prime Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen und 

die erforderlichen Maßnahmen für die Vorbereitung der Börsenzulassung zu ergreifen. Ein solcher Segmentwechsel 

würde nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat zu einer signifikanten Erhöhung der Akzeptanz der 

Gesellschaft bei den Investoren führen und die Möglichkeiten zur Aufnahme von Eigen- und/oder Fremdkapital am 

Kapitalmarkt deutlich verbessern. Dies würde der Gesellschaft weitere Handlungsmöglichkeiten zum Vorteil der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre eröffnen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, die Zulassung der Aktien der DATAGROUP SE innerhalb von vierzehn Monaten ab 

dieser Beschlussfassung zum Handel im regulierten Markt, entweder im General Standard oder auch im Teilbereich 

Prime Standard, an der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen und die erforderlichen Maßnahmen für die 

Vorbereitung der Börsenzulassung zu ergreifen. 

 

 

8. Beschlussfassung zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

Gänsheidestr. 67 - 74, 70184 Stuttgart  

 zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu wählen und  

 zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte gemäß §§ 37w ff. WpHG im 

Geschäftsjahr 2016/2017 und 2017/2018 bis zur nächsten Hauptversammlung zu bestellen, sofern die 

vorstehenden Normen auf die Gesellschaft anwendbar sind. 

 

 

9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie 

zum Ausschluss des Bezugsrechts und des Andienungsrechts und Aufhebung der bestehenden 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, soweit sie noch nicht ausgenutzt wurde (Art. 5 SE-VO 

in Verbindung mit § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG) 
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Die in der Hauptversammlung vom 9. Mai 2012 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für die Dauer von fünf Jahren 

beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien läuft am 8. Mai 2017 aus. Von dieser 

Ermächtigung hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht. Um auch zukünftig in der Lage zu sein, eigene 

Aktien zu erwerben, soll der Vorstand unter Aufhebung der derzeit bestehenden Ermächtigung erneut zum Erwerb 

und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt werden. 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Die von der Hauptversammlung am 9. Mai 2012 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für die 

Zeit ab Wirksamwerden der Ermächtigung gemäß nachfolgendem Tagesordnungspunkt 9 b) und c) aufgehoben. 

 

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen 

mit anderen Aktien der Gesellschaft, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr 

gemäß den §§ 71a ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des jeweiligen 

Grundkapitals entfallen.  

 

Die Ermächtigung gilt für den Erwerb eigener Aktien bis zum 21. März 2022 (einschließlich).  

 

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder in mehreren Schritten, zur Verfolgung auch 

verschiedener Zwecke durch die Gesellschaft, von ihr abhängige oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende 

Unternehmen („Konzerngesellschaften“) oder für ihre oder deren Rechnung handelnde Dritte ausgenutzt werden. 

Die Ermächtigung darf nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

  

c) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots oder durch die Einräumung von Andienungsrechten an die Aktionäre.  

 

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den am Handelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handel 

(oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % 

unterschreiten.  

 

(2) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der gebotene 

Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 

Mittelwert der Schlussauktionskurse im Xetra-Handel (oder einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen 

funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den drei letzten 

Börsentagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht 

mehr als 20 % unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots erhebliche 

Abweichungen des maßgeblichen Kurses oder von den Grenzwerten der gebotenen Kaufpreisspanne, so kann 

das Angebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor 

der Veröffentlichung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen 

vorsehen. Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots 

dieses Volumen überschreitet, kann das Andienungsrecht der Aktionäre insoweit ausgeschlossen werden, als 

die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgt. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 

Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär kann vorgesehen 

werden.  

 

(3) Erfolgt der Erwerb durch Einräumung von Andienungsrechten an die Aktionäre, so können diese pro Aktie der 

Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß dem Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von 

der Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine entsprechend festgesetzte Anzahl von 

Andienungsrechten zur Veräußerung einer Aktie der Gesellschaft an diese. Andienungsrechte können auch 
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dergestalt zugeteilt werden, dass jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt wird, die sich aus 

dem Verhältnis des Grundkapitals zum Rückkaufvolumen ergibt. Bruchteile von Andienungsrechten werden nicht 

zugeteilt; für diesen Fall werden die entsprechenden Teilandienungsrechte ausgeschlossen. Die Gesellschaft 

kann dabei entweder einen Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne festlegen, zu dem/der bei Ausübung von einem 

oder mehreren Andienungsrechten eine Aktie an die Gesellschaft veräußert werden kann. Wird eine 

Kaufpreisspanne festgelegt, bestimmt die Gesellschaft den endgültigen Kaufpreis auf Grundlage der 

eingegangenen Ausübungserklärungen. Für die Bestimmung des Kaufpreises oder der Grenzwerte der 

Kaufpreisspanne (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung von einem oder mehreren 

Andienungsrechten eine Aktie an die Gesellschaft veräußert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen 

im vorstehenden (2) bestimmt. Dabei ist für die Ermittlung der relevanten Schlusskurse auf den Tag der 

Veröffentlichung des Rückkaufangebots unter Einräumung von Andienungsrechten und im Falle einer Anpassung 

des Rückkaufangebots auf den Tag der Veröffentlichung der Anpassung abzustellen. Die Gesellschaft kann die 

nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere ihren Inhalt, die Laufzeit und gegebenenfalls ihre 

Handelbarkeit bestimmen. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die aufgrund dieser oder früher erteilter 

Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien – neben der Veräußerung über die Börse oder durch Angebot mit 

Bezugsrecht an alle Aktionäre – zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden 

Zwecken, zu verwenden: 

 

(1) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre 

Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auch ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft erfolgen. Der Vorstand wird für diesen Fall zur Anpassung der Angabe der Zahl der Stückaktien 

in der Satzung ermächtigt. 

 

(2) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft 

oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, sowie Organmitgliedern von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit einer etwaigen aktienbasierten Vergütung bzw. 

im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen der Gesellschaft oder 

von Konzerngesellschaften verwendet, zum Erwerb angeboten beziehungsweise übertragen werden, wobei das 

Arbeits- beziehungsweise Organverhältnis zum Zeitpunkt des Angebots oder der Zusage bestehen muss. Sie 

können zudem den Mitgliedern des Vorstands der DATAGROUP SE zum Erwerb angeboten oder zugesagt sowie 

übertragen werden. Soweit eigene Aktien Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft angeboten oder zugesagt 

sowie übertragen werden sollen, gilt diese Ermächtigung für den Aufsichtsrat. Die Einzelheiten der Vergütung für 

die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. 

 

(3) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen oder Aktien, angeboten und auf diese übertragen werden. Dies umfasst auch die Einräumung von 

Wandel- oder Bezugsrechten oder von Erwerbsoptionen sowie die Überlassung im Rahmen einer 

Wertpapierleihe. 

 

(4) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Barzahlung an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert 

werden, wenn der Preis den Börsenpreis zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG).  

 

(5) Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw.  

-pflichten aus oder im Zusammenhang mit Wandel- und/oder Optionsschuldverschreinungen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. -pflichten („Schuldverschreibungen“) verwendet werden, die von der Gesellschaft oder einer 

ihrer Konzerngesellschaften begeben werden.  
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Insgesamt dürfen die aufgrund der Ermächtigungen unter lit. d) Ziff. (4) und (5) verwendeten Aktien, soweit sie in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG (unter Bezugsrechtsausschluss gegen Bareinlagen 

nicht wesentlich unter dem Börsenpreis) ausgegeben werden, 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt ihrer 

Verwendung nicht übersteigen. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder 

entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung bis zu 

diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung 

von Schuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, soweit diese Schuldverschreibungen 

während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben wurden.  

 

e) Die Ermächtigungen unter lit. d) können einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, ganz oder in Teilen, 

auch durch Konzerngesellschaften oder für Rechnung der Gesellschaft oder ihrer Konzerngesellschaften 

handelnde Dritte ausgenutzt werden.  

 

f) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als diese Aktien 

gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. d) Ziff. (2) bis (5) verwendet werden. Darüber hinaus wird 

der Vorstand ermächtigt, bei einem Angebot zum Erwerb eigener Aktien an alle Aktionäre den Inhabern der von 

der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Optionsrechte und Schuldverschreibungen 

ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen zustünde, wenn die jeweiligen Options- 

beziehungsweise Wandlungsrechte bereits ausgeübt worden wären. Auch für diese Fälle und in diesem Umfang 

wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.  

 

g) Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs eigener Aktien, über die 

Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des Grundkapitals, über den Gegenwert, der für 

die Aktien gezahlt wurde sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts unterrichten. 

 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG (Ausschluss des Bezugsrechts in bestimmten Fällen der Veräußerung eigener Aktien):  

 

Der Tagesordnungspunkt 9 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 21. März 2022 eigene 

Aktien im Umfang von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung vom 09. Mai 2012 

soll damit aufgehoben bzw. erneuert und erweitert werden, um die Voraussetzungen für den Erwerb eigener Aktien 

und die Verwendungsmöglichkeiten erworbener eigener Aktien zu erweitern. 

 

Mit dieser Ermächtigung soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre eigene Aktien bis zur Höhe von insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben 

zu können. Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder durch ein öffentliches 

Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit diesen Möglichkeiten wird der Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt.  

 

Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch ein öffentliches 

Kaufangebot oder durch die Einräumung von Andienungsrechten an die Aktionäre erwerben können. 

 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an 

Aktien der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine 

Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleinerer Offerten oder 

kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene 

Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 

Kleinaktionären kann so vermieden werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem Verhältnis der 

angebotenen Aktien statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem 

wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. Der Vorstand hält einen hierin liegenden Ausschluss 
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eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den 

Aktionären für angemessen.  

 

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

sieht die Ermächtigung auch vor, dass der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfügung gestellter Andienungsrechte 

durchgeführt werden kann. Diese Andienungsrechte werden so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb 

ganzer Aktien verpflichtet wird. Soweit danach Andienungsrechte nicht ausgeübt werden können, verfallen sie. 

Dieses Verfahren behandelt die Aktionäre gleich und erleichtert die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs. 

 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit geben, eigene Aktien zu erwerben, um sie 

Dritten im Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteilen anbieten zu können. Als strategische Holding konzentriert 

sich die DATAGROUP SE auf den Zukauf, ggf. Restrukturierung und die effiziente Verwaltung von IT-Service 

Unternehmen, die den gesamten Lebenszyklus von IT-Infrastrukturen unterstützen. Durch ihre “buy and turn  

around-“ bzw. “buy and build-Strategie“ nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service 

Marktes teil.  

 

Diese Ermächtigung soll der Gesellschaft den nötigen Handlungsspielraum bieten, um ohne Beanspruchung der 

Börse im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie schnell, flexibel und kostengünstig zu reagieren und in geeigneten 

Einzelfällen bei dem Erwerb von Unternehmen, von Beteiligungen an bzw. Teilen von solchen Unternehmen oder 

bei Zusammenschlüssen eigene Aktien ganz oder teilweise als Gegenleistung verwenden zu können.  

 

Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien in den vorgenannten Fällen kann sich gegenüber der Zahlung von Geld 

als die günstigere – weil liquiditätsschonende – Finanzierungsform für die Gesellschaft erweisen und liegt damit auch 

im Interesse der Aktionäre. Im Wettbewerb um attraktive Akquisitionen können sich daher Vorteile ergeben, wenn 

als Gegenleistung Aktien der Gesellschaft angeboten werden können. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit 

ausgeschlossen. 

 

Vorgenannte Akquisitionen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen, so dass die Beschlussfassung der 

Hauptversammlung bei einer sich abzeichnenden Erwerbsmöglichkeit zu viel Zeit in Anspruch nähme. Der 

Gesellschaft steht darüber hinaus das Genehmigte Kapital für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 

daran zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung trifft der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, wobei er sich allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten lässt.  

 

Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten gegen Bar- wie auch 

gegen Sachleistung auszugeben. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte auf den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft kann es bisweilen zweckmäßig sein, anstelle einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien 

einzusetzen. Auch das sieht die Ermächtigung daher vor. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird insoweit 

ausgeschlossen.  

 

Schließlich schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Veräußerung eigener 

Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre zugunsten der Inhaber von Schuldverschreibungen mit Options- oder 

Wandlungsrechten teilweise auszuschließen. Auf diese Weise kann anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. 

Wandlungspreises den Inhabern von Options- bzw. Wandlungsrechten ein Bezugsrecht als Verwässerungsschutz 

gewährt werden.  

 

Außerdem soll die Gesellschaft in der Lage sein, Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr verbundener 

Unternehmen sowie an Organmitglieder von mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. Die Ausgabe von 

Aktien an diese Personengruppe fördert deren Integration in das Unternehmen und die Übernahme von 

Mitverantwortung. Damit liegt die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Auch insoweit ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 
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Die Übertragung eigener Aktien anstelle der Inanspruchnahme eventuell ebenfalls zur Verfügung stehenden 

genehmigten Kapitals kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative sein, da sie den mit einer Kapitalerhöhung und 

der Zulassung neuer Aktien verbundenen Aufwand sowie den sonst eintretenden Verwässerungseffekt vermeidet. 

 

Darüber hinaus sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, auch Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft 

als variablen Vergütungsbestandteil anstelle oder neben einer Barzahlung (Bonus) ganz oder teilweise Aktien der 

Gesellschaft zu gewähren. Durch die Gewährung von aktienbasierten Instrumenten an Vorstandsmitglieder wird ein 

Teil der Vergütung aufgeschoben und somit die Bindung an die Gesellschaft erhöht, indem der Vorstand an einer 

nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens partizipiert. Es können variable Vergütungsbestandteile geschaffen 

werden, die einen Anreiz für eine langfristige, auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung setzen. Die 

Einzelheiten der Vergütung für die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat festgelegt. Auch insoweit ist ein 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich. 

 

Die aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien soll die Gesellschaft mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. Die Hauptversammlung 

überträgt dazu die Entscheidung über die Einziehung dem Vorstand.  

 

Erworbene eigene Aktien sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch gegen Barleistung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts an einzelne Aktionäre oder Dritte veräußert werden können. Damit ist auch ein außerbörslicher 

Verkauf von Aktien möglich. Voraussetzung einer solchen Veräußerung ist, dass der erzielte Preis den Börsenpreis 

einer Aktie zum Veräußerungszeitpunkt nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung, die einem 

Bezugsrechtsausschluss gleichkommt, wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch 

gemacht. Im Interesse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, institutionellen 

Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und/oder den Aktionärskreis zu erweitern. Die Möglichkeit der 

Veräußerung zurückerworbener eigener Aktien gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

dient dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Preises bei Veräußerung der eigenen 

Aktien. Die Gesellschaft wird in die Lage versetzt, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Chancen 

schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen.  

 

Den Interessen der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 

werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktie gleicher Aussttattung zum Zeitpunkt der Eingehung der Verpflichtung 

zur Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  

 

Es sollen nicht nur die Aktien verwendet werden können, die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben 

werden. Die Ermächtigung soll auch Aktien erfassen, die früher erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft 

weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise verwenden zu können wie die aufgrund dieses neuen 

Ermächtigungsbeschlusses erworbenen.  

 

Die vorgeschlagene Ermächtigung stellt sicher, dass die Anzahl der nach Tagesordnungspunkt 9 lit. c) Ziff. (4) und 

(5) unter erleichtertem Bezugsrechtsausschluss in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegebenen eigenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien, die in direkter oder entsprechender 

Anwendung dieser Vorschrift während der Wirksamkeit der Ermächtigung ausgegeben oder veräußert wurden, die 

Grenze von 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Verwendung der eigenen Aktien nicht übersteigt. 

Anzurechnen sind auch Aktien, die aufgrund von bis zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Wandel-/Optionsrechten ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 

ihrerseits während der Wirksamkeit der in Tagesordnungspunkt 9 enthaltenen Ermächtigung entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. 

 

Der Vorstand wird die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG über die Ausnutzung der Ermächtigung 

zum Erwerb eigener Aktien sowie über den Ausschluss des Bezugsrechts unterrichten. 
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Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts 
 

Im Hinblick auf die Transparenz der DATAGROUP SE und als Service für die Aktionäre der Gesellschaft werden 

nachfolgend nicht nur die gesetzlichen zwingenden Angaben, sondern auch weitergehende Informationen in Anlehnung 

an die Anforderungen für börsennotierte Gesellschaften gegeben.  

 

Die von der Hauptversammlung am 17. März 2016 beschlossene Umwandlung der DATAGROUP AG in eine 

Europäische Gesellschaft (SE) ist mit der Eintragung in das zuständige Handelsregister am 16. November 2016 wirksam 

geworden. Die bislang für die DATAGROUP AG maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des Aktiengesetzes und des 

Handelsgesetzbuchs, finden gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 

2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich nicht aus spezielleren 

Vorschriften der SE-Verordnung oder des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG) etwas anderes ergibt. 

 

 

Grundkapital und Stimmrechte  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 7.590.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft 

sich damit auf 7.590.000 Stimmrechte.  

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung sind in dieser Gesamtzahl 17.541 eigene Aktien enthalten, aus denen der Gesellschaft 

keine Rechte zustehen. 

 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 bis 3 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich hierzu fristgerecht anmelden und als Nachweis ihrer Berechtigung der 

Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen durch das depotführende Institut in Textform erstellten 

besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln: 

 

DATAGROUP SE 

c/o Landesbank Baden-Württemberg 

4035/H Hauptversammlungen 

Am Hauptbahnhof 2 

70173 Stuttgart 

Fax: 0711 / 127 - 79264 

oder per E-Mail unter: HV-Anmeldung@lbbw.de 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 

den 01.03.2017 (00:00 Uhr), beziehen und der Gesellschaft, ebenso wie die Anmeldung, unter der vorgenannten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 15.03.2017 (24:00 Uhr), zugehen. Für 

den Nachweis der Berechtigung reicht z.B. ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

das depotführende Kreditinstitut aus. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden 

den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 

Gesellschaft Sorge zu tragen. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

 

  

mailto:HV-Anmeldung@lbbw.de
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Erläuterung zur Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date): 

 

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- 

und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum 

Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. 

Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht mit diesen Aktien im eigenen 

Namen an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis 

erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf 

die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine Dividendenberechtigung. 

 

 

Stimmrechtsvertretung 

 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 

Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Erteilung und der Nachweis einer Vollmacht können unter 

Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbaren Vollmachtsformulars erfolgen. Ein Vollmachtsformular 

befindet sich auch auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird und wird den Aktionären zudem auf Verlangen zugesandt. Ausnahmen vom 

Textformerfordernis können für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 

Institutionen bestehen, vergleiche § 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der 

Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder 

Institutionen mit diesen abzustimmen.  

 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die nachfolgend genannten Kontaktdaten der Gesellschaft per 

Briefversand, Telefax oder E-Mail übermittelt werden: 

 

DATAGROUP SE 

Dr. Michael Klein 

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Telefax 07127 970 033 

michael.klein@datagroup.de 

 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Zur Bevollmächtigung der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bitten wir Sie, das auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbare 

Vollmachtsformular zu nutzen. Wir weisen darauf hin, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das Stimmrecht 

nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen ihnen Weisungen erteilt wurden. Die 

Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter muss entweder im unterschriebenen Original an die Gesellschaft an die unten 

angegebene Postadresse, per Telefax  oder als eingescanntes Dokument per E-Mail bis spätestens zum 20. März 2017 

um 18:00 Uhr bei der Gesellschaft unter den vorstehend genannten Kontaktdaten zugegangen sein. 

 

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes in Textform erforderlich sind. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft 

einen oder mehrere von diesen zurückweisen.  
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Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 

2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-

Verordnung) und § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 

500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Entsprechende 

Tagesordnungsergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und müssen der 

Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Versammlung, also bis zum 25.02.2017 (24:00 Uhr) zugehen. Bitte richten 

Sie entsprechende Verlangen an: 

 

DATAGROUP SE 

Vorstand 

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Telefax 07127 970 033 

 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder 

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit 

einer Begründung versehen sein. Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung 

des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten 

an:  

 

DATAGROUP SE 

Dr. Michael Klein 

Wilhelm-Schickard-Straße 7 

72124 Pliezhausen 

Telefax 07127 970 033 

michael.klein@datagroup.de 

 

Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des 

Aktionärs, zugänglich zu machender Begründungen und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der 

Internetadresse www.datagroup.de im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung veröffentlichen. Hierbei werden 

nach § 126 Abs. 1 AktG alle spätestens 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung, also bis zum 07.03.2017 (24:00 

Uhr), eingehenden Anträge und Wahlvorschläge zu den Punkten der Tagesordnung berücksichtigt. 

 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 
 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der 

Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 

verbundenen Unternehmen. 

 

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig 

an die oben genannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die 

Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt. 
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Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft  

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, 

einschließlich der erforderlichen Informationen in entsprechender und freiwilliger Anwendung von § 124a AktG, Anträge 

von Aktionären sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-

Verordnung) und § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 

sind alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

www.datagroup.de im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung zugänglich.  

 

Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. 

 

Pliezhausen, im Januar 2017 

 

DATAGROUP SE 

Der Vorstand  
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Anfahrtsbeschreibung 

 
A8 aus Richtung Karlsruhe und aus Richtung 

München 

Biegen Sie an der Ausfahrt Stuttgart – Degerloch auf 

die B27 Richtung Reutlingen / Tübingen ab. Folgen 

Sie der B27 bis zur Ausfahrt Walddorfhäslach / 

Pliezhausen. DATAGROUP befindet sich unmittelbar 

an dieser Ausfahrt. 

 

A81 aus Richtung Heilbronn 

Fahren Sie am Autobahndreieck Leonberg auf die 

A8 Richtung München bis zur Ausfahrt Stuttgart - 

Degerloch. Dort biegen Sie auf die B27 Richtung 

Reutlingen / Tübingen ab. Folgen Sie der B27 bis zur 

Ausfahrt Walddorfhäslach / Pliezhausen. 

DATAGROUP befindet sich unmittelbar an dieser 

Ausfahrt. 

 

A81 aus Richtung Bodensee/Singen 

Fahren Sie an der Anschlussstelle Rottenburg / 

Tübingen über Rottenburg auf der B28 bis Tübingen. 

Wechseln Sie in Tübingen auf die B27 Richtung 

Stuttgart und fahren bis zur Ausfahrt Pliezhausen / 

Walddorfhäslach / Böblingen (Achtung: Nehmen Sie 

nicht die Ausfahrt Pliezhausen / Kirchentellinsfurt!). 

DATAGROUP befindet sich unmittelbar an dieser 

Ausfahrt. 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Stuttgart 

Fahren Sie vom Stuttgarter Hbf mit der S-Bahn bis 

zum Flughafen. Dort nehmen Sie den Bus 

„Expresso“ Richtung Reutlingen und steigen an der  

Haltestelle „Gniebel Waldorf - Metric“ aus. Von der  

Haltestelle sind es noch 5 Minuten zu Fuß zu  

DATAGROUP. 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab Reutlingen 

Fahren Sie vom Reutlinger Hauptbahnhof mit dem Bus „Expresso“ Richtung Stuttgart und steigen an der Haltestelle 

„Gniebel Waldorf - Metric“ aus. Von der Haltestelle sind es noch 5 Minuten zu Fuß zu DATAGROUP. 


